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A. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Die nachstehenden Bedingungen dienen einer Regelung 
der gegenseitigen Beziehung zwischen dem Kunden und 
der Regiobank Solothurn AG (nachfolgend «Bank» ge-
nannt) unabhängig davon, welche Dienstleistungen oder 
Produkte der Kunde von der Bank bezieht. Vorbehalten 
bleiben besondere Vereinbarungen der Bank.

Das vorliegende Dokument ersetzt sämtliche bisherigen 
Versionen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1. Verfügungsrecht
Das der Bank bekannt gegebene Verfügungsrecht gilt 
ihr gegenüber und bis zu einem an sie gerichteten Wi-
derruf, ungeachtet anderslautender Veröffentlichungen  
und/oder Handelsregistereinträge. Der Widerruf muss 
schriftlich erfolgen, wobei die Bank das Recht – nicht 
aber die Pflicht – hat, auch einen mündlichen Widerruf 
zu akzeptieren. Der Kunde hat die Bank unverzüglich zu 
informieren, sollte ein Verfügungsberechtigter handlungs-
unfähig werden.

Die Bank haftet nicht für Schäden, welche aus der man-
gelnden Handlungsfähigkeit eines Verfügungsberechtig-
ten entstehen, ausser die Handlungsunfähigkeit wurde der 
Bank mitgeteilt und die Bank hat ihre geschäftsübliche 
Sorgfalt verletzt.

Im Falle des Ablebens des Kunden ist die Bank berechtigt, 
sämtliche nach eigenem Ermessen notwendigen Unterla-
gen und Urkunden zu verlangen, welche die Legitimation der  
Erben oder Dritter belegen. Allfällig notwendige Kosten 
(z.B. für Übersetzungen oder die Ausstellung von Urkun-
den) hat die ansprechende Person zu tragen.

Die Bank kann nach eigenem Ermessen das Verfügungs-
recht nach dem Ableben des Kunden einschränken oder 
aufheben. Die Bank kann andere Vollmachten als solche 
auf dem bankeigenen Vollmachtsformular akzeptieren, ist 
hierzu jedoch nicht verpflichtet. 

Werden vom Kunden widersprüchliche oder unklare Ins-
truktionen über das Verfügungsrecht erteilt, ist die Bank 
berechtigt, das Verfügungsrecht einzuschränken.

Der Kunde haftet für sämtliche Handlungen seiner Be-
vollmächtigten. Die Bank lehnt jegliche Haftung im Zu-
sammenhang mit Handlungen der Bevollmächtigten ab.

2. Legitimationsprüfung
Die Bank prüft die Verfügungsberechtigung, z.B. durch 
Vergleich der Unterschriften mit den bei ihr hinterlegten 

Unterschriften. Zu einer weitergehenden Legitimations-
prüfung ist die Bank nicht verpflichtet, aber berechtigt. 
Der Kunde hat die Unterlagen der Bank sorgfältig aufzu-
bewahren und vor dem Zugriff von Unbefugten zu schüt-
zen. Erteilt der Kunde Zahlungsaufträge, so beachtet er 
alle Vorsichtsmassnahmen, um das Risiko von betrüge-
rischen Machenschaften zu vermeiden. Passwörter und 
Codes hält der Kunde geheim. Schäden, welche auf die 
Verletzung seiner Sorgfaltspflichten, auf Missbrauch oder 
eine mangelnde Legitimation zurückzuführen sind, hat der 
Kunde zu tragen. 
 
3. Sorgfaltspflicht und Haftung
Die Bank erbringt ihre Dienstleistungen mit der geschäfts-
üblichen Sorgfalt. Die Haftung der Bank beschränkt sich 
in allen Fällen auf direkte Schäden, die dem Kunden als 
unmittelbare Folge der haftungsbegründenden Handlun-
gen der Bank entstanden sind.

4. Geschäftsbeziehung mit mehreren Personen
Bei einer Geschäftsbeziehung der Bank mit mehreren 
Personen haften diese für allfällige Ansprüche der Bank 
aus der Geschäftsbeziehung solidarisch und können nur 
gemeinsam darüber verfügen. Vorbehalten bleibt eine an-
derslautende schriftliche Regelung mit der Bank.

5. Weisungen des Kunden, Storno, Rückabwicklung 
und Nichtausführung von Aufträgen
Die Bank befolgt die Weisungen des Kunden. Die Bank ist 
berechtigt, Aufträge nicht auszuführen, zu stornieren oder 
rückabzuwickeln, insbesondere wenn keine genügende 
Deckung vorhanden ist, wenn sie erkennt, dass der Kunde 
sich selbst schädigen könnte, wenn die Bank Zweifel an 
der Verfügungsberechtigung des Auftraggebers hat oder 
wenn entgegenstehende gesetzliche, regulatorische oder 
bankinterne Vorschriften, behördliche Verfügungen, von 
der Bank zu beachtenden nationalen oder internationalen 
Sanktionsmassnahmen oder Vereinbarungen bestehen. 

Die Bank ist berechtigt, irrtümlich verbuchte Aufträge und 
Transaktionen rückgängig zu machen.

Erteilt der Kunde Aufträge, deren Gesamtbetrag sein ver-
fügbares Guthaben oder den ihm von der Bank gewährten 
Kredit übersteigt, so ist die Bank berechtigt, ohne Rück-
sicht auf Datum oder zeitlichen Eingang nach eigenem 
Ermessen zu bestimmen, welche Aufträge vollständig, 
teilweise oder nicht auszuführen sind, beziehungsweise 
welche allenfalls rückabgewickelt werden. 
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6. Informationspflicht des Kunden
Die Bank ist darauf angewiesen, immer über aktuelle Kun-
deninformationen zu verfügen. Der Kunde ist daher ver-
pflichtet, der Bank allfällige Änderungen zu seiner Person, 
seinen Bevollmächtigten, seinen Kontrollinhabern sowie 
seinen an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berech-
tigten (insbesondere Name, effektive Wohnsitzadresse, 
Zustelladresse, Nationalitäten, Steuerstatus) unverzüglich, 
wahrheitsgetreu und schriftlich mitzuteilen. 
Verstösst der Kunde gegen diese Pflicht, so hat er allfäl-
lige Kosten für die Nachforschungen sowie den weiteren 
Schaden, welcher der Bank entsteht, zu tragen. 

7. Kontakt- und Nachrichtenlosigkeit
Der Kunde sorgt dafür, dass der Kontakt zur Bank nicht 
abbricht. Kommt es zu einem Kontaktabbruch, so kann die 
Bank die Kosten für Adressnachforschungen wie auch die 
besondere Behandlung und Überwachung von nachrich-
tenlosen Vermögenswerten dem Kunden weiterbelasten. 
Kontakt- und nachrichtenlose Geschäftsbeziehungen mit 
einem Schuldsaldo werden von der Bank aufgelöst. Wei-
tere Informationen zur Kontakt- und Nachrichtenlosigkeit 
stellt die Bank auf ihrer Internetseite zur Verfügung.

8. Mitteilungen der Bank
Mitteilungen der Bank gelten als dem Kunden rechtsgül-
tig zugestellt, wenn sie gemäss den letzten Weisungen 
des Kunden oder zu seinem Schutze abweichend davon 
abgesandt worden sind. Ohne schriftlichen Widerspruch 
seitens des Kunden gelten die Mitteilungen der Bank in-
nerhalb von 30 Tagen als genehmigt.

9. Übermittlungsfehler
Den aus der Benutzung von Übermittlungsarten wie Post, 
Transportunternehmen, Telefon, elektronischer Kom-
munikation oder jeder anderen Form der Übermittlung 
entstehenden Schaden (insbesondere aus Verlust, Ver-
spätung, Missverständnissen, Verstümmelungen oder 
Doppelausfertigungen) trägt der Kunde, sofern die Bank 
nicht grobfahrlässig den Schaden verursacht hat. Tritt ein 
Schaden durch Zufall oder höhere Gewalt ein, ohne dass 
die Bank grobfahrlässig gehandelt hat, so trägt der Kunde 
den Schaden.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Versand von In-
formationen und Mitteilungen per E-Mail sowie ähnlichen 
Kommunikationsarten auf ungesichertem Weg erfolgt 
und kein Schutz der Vertraulichkeit und des Bankkun-
dengeheimnisses gegeben ist. Ebenfalls können E-Mails 
Schadsoftware enthalten und fehlgeleitet oder abgefan-
gen werden. Die Bank empfiehlt dem Kunden, auf den 
Versand von vertraulichen Informationen per E-Mail oder 
über andere ungesicherte Kommunikationskanäle zu ver-
zichten und kann solche Auftragserteilungen jederzeit 
ablehnen.

10. Ausführung von Aufträgen und Erreichbarkeit
Aufträge werden in der Regel nur während der normalen 
Geschäftsöffnungszeiten der Bank verarbeitet und ver-
bucht. Zwischen Auftragserteilung und Ausführung kön-
nen Verzögerungen wegen der Geschäftsöffnungszeiten 
der Bank, der Feiertagsregelungen im In- oder Ausland, der 
Handelstage sowie Handelszeiten von Börsen, einer not-
wendigen technischen oder manuellen Bearbeitung, wegen 
technisch bedingter Störungen, aufgrund von Systemprü-
fungen oder aus anderen Gründen entstehen. Die Bank 
haftet weder für Schäden aufgrund solcher Verzögerun-
gen noch für abgelehnte, anderweitig fehlerhafte oder aus 
anderen Gründen nicht ausgeführte Aufträge, es sei denn, 
sie habe die geschäftsübliche Sorgfalt verletzt. In diesem 
Fall haftet die Bank nur für den Zinsausfall. Für die Berech-
nung des Ausfalls sind die Zinssätze der Bank massgebend. 

Der Kunde ist sich bewusst, dass die Bank keine dauernde 
Erreichbarkeit während der normalen Geschäftsöffnungs-
zeiten garantieren kann. Im gesamten Geschäftsverkehr 
mit der Bank gelten Samstage, Sonntage und gesetzlich 
anerkannte Feiertage nicht als Werktage. 

11. Rechenschaft und Beanstandungen
Der Kunde erhält periodisch (z.B. täglich, monatlich, vier-
teljährlich, halbjährlich oder jährlich) Konto- bzw. Vermö-
gensauszüge mit sämtlichen Bewegungen wie Gutschrift 
bzw. Belastung der Zinsen, Gebühren, Kommissionen, 
Spesen und Steuern. 

Alle Einwendungen oder Beschwerden, insbesondere be-
treffend die Ausführung oder Nichtausführung von Auf-
trägen jeder Art, die Konto-, Depot- oder Vermögensaus-
züge, die Bewertung von Guthaben oder hinsichtlich an-
derer Mitteilungen der Bank, sind sofort nach Empfang 
der diesbezüglichen Anzeige, in jedem Fall innerhalb von 
30 Tagen, bei der Bank anzubringen, ansonsten diese vom 
Kunden als genehmigt gelten.

Erfolgen Beanstandungen vom Kunden nicht rechtzeitig, 
kann er einen Schaden, der ihm aufgrund der Mangelhaf-
tigkeit der beanstandeten Mitteilungen oder Dokumente  
entstanden ist, gegenüber der Bank nicht mehr geltend  
machen. Erwartet der Kunde Mitteilungen oder Doku-
mente, teilt er der Bank eine Verspätung des Zugangs 
umgehend mit, sofern die Dokumente nicht zum erwar-
teten Zeitpunkt eingehen.

12. Guthaben in fremden Währungen bzw.  
auf Edelmetallkonten
Die Guthaben der Kunden in fremder Währung werden auf 
den Namen der Bank, jedoch auf Rechnung und Gefahr 
des Kunden, bei den Korrespondenzbanken der Bank in 
gleicher Währung inner- oder ausserhalb des Landes der 
betreffenden Währung angelegt.
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Die Bank trifft weder eine Verantwortung noch eine Haf-
tung bezüglich allfälliger Steuern und Lasten, denen diese 
Guthaben durch die Bestände des Währungsgebietes oder 
am Sitz der Korrespondenzbank unterworfen werden. 

Kommt es im Land, in dem das Guthaben angelegt ist, zu 
behördlichen Massnahmen, welche weder mit der Bank 
noch mit dem Kunden zusammenhängen, so trägt der 
Kunde die wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen.

Die Verpflichtung der Bank aus Konten in fremder Wäh-
rung wird ausschliesslich durch einen Verkaufs- oder Zah-
lungsauftrag oder durch die Ausstellung eines Checks bei 
der kontoführenden Geschäftsstelle erfüllt. 

Umrechnungen von einer Währung in eine andere Wäh-
rung erfolgen zu den von der Bank publizierten Kursen 
für die gewählte Zahlungsart zum Zeitpunkt der Verar-
beitung durch die Bank. Der Kunde trägt allfällige Ver-
lustrisiken (z.B. bei einer Rückweisung der Transaktion 
und Wiedergutschrift, bei einem Systemausfall und/
oder bei der Sistierung des Handels infolge besonderer 
Marktverhältnisse).

13. Konditionen
Die Bank legt Preise und Konditionen (z.B. Soll- und Haben- 
Zinssätze bzw. Zinsmargen, Kommissionen, Gebühren, 
Spesen, Rückzugsbedingungen inklusive Beschränkun-
gen von Rückzügen durch Staffelung oder Kündigungs-
fristen, Umrechnungskurse für fremde Währungen) fest. 
Aufgrund veränderter Marktverhältnisse bzw. Kosten kann 
die Bank die Preise und Konditionen jederzeit ändern bzw. 
neue Preise und Konditionen einführen, insbesondere Ne-
gativzinsen (Minuszinsen, welche auf den Kontoguthaben 
des Kunden belastet werden).

Die Bank informiert über die Änderungen der Preise 
und Konditionen auf dem Postweg, auf ihrer Internet-
seite, in ihren Kundenzonen oder auf andere geeig-
nete Weise. In begründeten Fällen erfolgt die Änderung 
ohne Vorankündigung. Mit Bekanntgabe der Änderung 
steht es dem Kunden frei, die von der Änderung be-
troffene Dienstleistung schriftlich zu kündigen. Neue 
Gebühren oder Preise oder Preis- und Gebühren- 
erhöhungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde die 
betroffene Dienstleistung oder das betroffene Produkt 
nicht innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe kündigt. 
Kosten Dritter, welche der Bank bei ihrer Tätigkeit für den 
Kunden entstehen, werden dem Kunden belastet.

14. Barzahlungsverkehr
Die Bank ist unabhängig von den festgelegten Konditi-
onen berechtigt, jederzeit Bareinzahlungen oder -aus-
zahlungen, im Einzelfall ohne Angabe eines Grundes, zu 
begrenzen oder zu verweigern.

15. Zahlungsverkehr
Die Bank führt einen Zahlungsauftrag aus, wenn die von 
der Bank geforderten Angaben vorliegen, wenn zum Zeit-
punkt der Belastung der Kunde über ein frei verfügbares 
Guthaben oder eine frei verfügbare Kreditlimite (jeweils 
mindestens in der Höhe des Zahlungsauftrags) verfügt 
und wenn der Ausführung keine gesetzlichen oder regu-
latorischen Vorschriften, behördlichen Anordnungen, na-
tionalen oder internationalen Sanktionsmassnahmen oder 
andere Verbote oder Beschränkungen entgegenstehen.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass ein ausgeführter Zah-
lungsauftrag insbesondere von der Empfängerbank oder 
einer Korrespondenzbank ohne Angaben von Gründen 
zurückgewiesen werden kann.

Zahlungseingänge, bei denen Angaben fehlen, falsch oder 
unklar sind oder bei welchen ein Abgleich mit bei der Bank 
vorhandenen Daten Widersprüche ergibt, können von der 
Bank zurückgewiesen werden. Zahlungseingänge können 
auch aus anderen Gründen zurückgewiesen werden (z.B. 
saldierte Geschäftsbeziehung, gesetzliche oder regu-
latorische Vorschriften, behördliche Anordnungen oder 
nationale oder internationale Sanktionen), sofern keine 
Pflicht zur Blockierung der eingegangenen Zahlung be-
steht. Die Bank ist in diesen Zusammenhängen berechtigt, 
allen beteiligten Parteien (inkl. dem Zahlungsabsender) 
den Grund der nicht erfolgten Gutschrift mitzuteilen. 

Unabhängig von der Währung erfolgt die Gutschrift oder 
die Belastung auf dem in der Überweisung angegebenen 
Konto und in der Währung dieses Kontos. 

Wird eine Zahlung nicht ausgeführt oder zurückgewiesen, 
so schreibt die Bank den Betrag dem betreffenden Konto 
wieder gut, sofern er bereits belastet wurde. Es steht der 
Bank frei, den Zahlungsauftrag nach erfolgter Beseitigung 
des Grundes für die Nichtausführung oder Zurückweisung 
nochmals selbstständig auszuführen. Die Bank übernimmt 
keine Haftung für Schäden, die sich aus der Nichtausfüh-
rung, Zurückweisung oder nochmaligen Ausführung er-
geben können.

16. Wechsel, Checks und ähnliche Papiere
Die Bank ist berechtigt, diskontierte oder gutgeschrie-
bene unbezahlte Wechsel, Checks und ähnliche Papiere 
zurückzubelasten. Trotzdem bleiben ihr die wechsel-
rechtlichen, checkrechtlichen oder anderen Ansprüche 
auf Zahlung des vollen Betrages der Wechsel und Checks 
mit Nebenforderungen gewahrt, und zwar gegen jeden 
aus dem Papier Verpflichteten bis zur Begleichung eines 
vorhandenen Schuldsaldos. Den Schaden im Zusammen-
hang mit der Einlösung von falschen oder gefälschten 
Wechseln, Checks oder ähnlichen Papieren hat der Kunde 
selbst zu tragen. Die Bank trifft geeignete Massnahmen, 
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um betrügerische Machenschaften zu erkennen bzw. zu 
verhindern. 

17. Aufzeichnungen von Kommunikation und in 
Bankräumlichkeiten
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Bank, 
mit oder ohne vorgängige Information, von jeglicher Kom-
munikation (Telefongespräche und Kommunikation über 
elektronische Kanäle) und im Bereich von Geldautomaten 
und Bankräumen (inkl. mobiler bzw. temporärer Bankstel-
len) Bild- und Tonaufzeichnungen vornehmen und diese 
speichern kann. Die Bank ist berechtigt die Aufzeichnun-
gen zum Zweck der Qualitätssicherung, der Erfüllung von 
gesetzlichen oder regulatorischen Vorgaben und zu Be-
weiszwecken zu verwenden.

18. Pfand- und Verrechnungsrecht
Bestehen Schuldverpflichtungen des Kunden gegenüber 
der Bank, so hat diese an allen Vermögenswerten, die 
sie für Rechnung des Kunden bei irgendeiner ihrer Ge-
schäftsstellen oder anderswo aufbewahrt, ein Pfandrecht. 
Dies gilt auch für Kredite und Darlehen mit besonderen 
oder ohne Sicherheiten. Nach ihrer Wahl ist die Bank zur 
zwangsrechtlichen oder freihändigen Verwertung der 
Pfänder berechtigt, sobald der Kunde mit seinen Leis-
tungen im Verzug ist.

Bezüglich der gegen sie bestehenden Ansprüche hat die 
Bank ein Verrechnungsrecht, ohne Rücksicht auf die Fäl-
ligkeit oder die Währung ihrer eigenen Forderungen. 

19. Empfehlungen, Ratschläge und weitere  
Informationen
Die Bank haftet nicht für Schäden, welche aufgrund ihrer 
Ratschläge, Empfehlungen oder weiterer Informationen 
zuhanden des Kunden entstehen, es sei denn, dass der 
Bank grobes Verschulden nachgewiesen wird.

Die Bank gibt gegenüber dem Kunden keine Beratung ab 
und hat keine Informations-, Prüf- und Abklärungspflich-
ten, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung für den Kun-
den angemessen oder geeignet ist. Vorbehalten bleiben 
anderslautende schriftliche Vereinbarungen.

20. Keine Rechts- oder Steuerberatung
Die Bank erbringt im Zusammenhang mit der Geschäfts-
beziehung keine Rechts- oder Steuerberatung. Insbeson-
dere beziehen sich die Beratung oder die Auskünfte der 
Bank nicht auf die steuerrechtliche Situation des Kunden 
oder auf die steuerlichen Folgen von Anlagen, Produk-
ten und Dienstleistungen für den Kunden. Die Bank ist 
namentlich nicht verpflichtet, die steuerliche Situation 
des Kunden zu berücksichtigen. Der Kunde anerkennt, 
dass die Bank nicht für steuerliche Auswirkungen seiner 
Handlungen oder eventueller Auskünfte der Bank haftet. 

Sämtliche Steuerverbindlichkeiten, die im Zusammen-
hang mit den Vermögenswerten des Kunden anfallen, 
gehen vollumfänglich zu Lasten des Kunden. Die Bank ist 
ermächtigt, ohne vorgängige Zustimmung des Kunden, 
Steuern einzubehalten und abzuliefern, sofern dies ge-
setzlich bzw. regulatorisch vorgesehen ist.

Treten beim Kunden diesbezüglich Unklarheiten auf, hat 
er selbst einen Steuerberater zu konsultieren. 

21. Einhaltung von Gesetzen
Der Kunde ist verpflichtet, die nationalen sowie internati-
onalen gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, 
insbesondere zur Bekämpfung der Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung, die strafrechtlichen sowie die auf 
ihn anwendbaren steuerrechtlichen Bestimmungen, einzu-
halten. Verstösst der Kunde gegen diese Bestimmungen, 
so hat er die Kosten für Abklärungen und Aufwendungen 
der Bank zu tragen und die Bank schadlos zu halten.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass bei der Eröffnung 
oder im Verlaufe der Geschäftsbeziehung Umstände ein-
treten können, welche die Bank gesetzlich verpflichten, 
Abklärungen betreffend die Geschäftsbeziehung oder 
eine Transaktion vorzunehmen, Vermögenswerte zu sper-
ren, die Geschäftsbeziehung einer zuständigen Behörde 
zu melden oder die Geschäftsbeziehung abzubrechen 
oder Transaktionen nicht auszuführen. Der Kunde ist ver-
pflichtet, der Bank auf Verlangen wahrheitsgemässe Aus-
künfte zu erteilen, welche sie benötigt, um ihren gesetz-
lichen Abklärungs- oder Meldepflichten nachzukommen.

Die Bank kann Massnahmen zur Einhaltung und/oder Umset-
zung von gesetzlichen sowie regulatorischen Vorschriften, 
internationalen Abkommen, Sanktionen, der einwandfreien 
Geschäftsbeziehung sowie aus weiteren internen oder ex-
ternen Compliance- oder Sicherheitsgründen ergreifen. Ins-
besondere kann die Bank die Verfügbarkeit von Dienstleis-
tungen einschränken sowie Verfügungsrechte des Kunden 
ohne Angabe von Gründen beschränken oder verweigern.

22. Auslagerung von Geschäftsbereichen
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bank einzelne 
Geschäftsbereiche (z.B. Informatik, Datenaufbewahrung 
und -verarbeitung, Risikomanagement, Compliance, Zah-
lungsverkehr, Wertschriftenadministration und interne 
Revision) an Dritte auslagern kann. Sämtliche externen 
Dienstleistungserbringer werden zur Vertraulichkeit ver-
pflichtet und die Bank haftet für deren Handlungen wie 
für eigene Handlungen.

23. Bankkundengeheimnis und Datenschutz
Die Bank ist an das Schweizer Bankkundengeheimnis 
sowie den Datenschutz gebunden. Vorbehalten bleiben 
nachfolgende Ausnahmen und Einschränkungen. 
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Über die Bearbeitung von Personendaten informiert die 
Bank in ihrer Datenschutzerklärung auf ihrer Internetseite.

23.1 Entbindung vom Bankkundengeheimnis
Der Kunde entbindet die Bank von ihrer Geheimhaltungs-
pflicht und verzichtet auf das Bankkundengeheimnis:

	Ĳ bei Wahrnehmung von gesetzlichen oder aufsichts-
rechtlichen Auskunfts- oder Abklärungspflichten der 
Bank;

	Ĳ für das Einholen notwendiger Auskünfte bei Dritten, 
um die Geschäftsbeziehung eröffnen oder abwickeln 
zu können;

	Ĳ soweit dies notwendig ist, um eine Dienstleistung 
auszuführen;

	Ĳ für Bonitätsprüfungen und Nachforschungen der 
Bank bei Kreditinformationsstellen und Behörden, 
insbesondere in Bezug auf die Anfrage- und Melde-
pflichten gegenüber der Informationsstelle für  
Konsumkredit (IKO) bei Konsumkreditverträgen;

	Ĳ gegenüber Vermittlern über das Zustandekommen 
der Geschäftsbeziehung, sofern der Kunde von ei-
nem Vermittler an die Bank vermittelt worden ist oder 
umgekehrt;

	Ĳ zur Sicherung oder Durchsetzung der Ansprüche der 
Bank gegenüber dem Kunden und der Verwertung 
von Sicherheiten des Kunden oder Dritter (sofern die 
Sicherheiten Dritter für Ansprüche gegen den Kunden 
bestellt wurden);

	Ĳ beim Inkasso von Forderungen der Bank gegen den 
Kunden; 

	Ĳ zum Schutz des Kunden bei Anzeichen einer Straftat 
zum Nachteil des Kunden;

	Ĳ bei Nachforschungen nach Berechtigten bei Kontakt- 
oder Nachrichtenlosigkeit;

	Ĳ gegenüber seinen Erben nach seinem Ableben;
	Ĳ bei Auslagerung von Geschäftsbereichen und in die-
sem Zusammenhang für die Weitergabe von Kunden-
daten an beauftragte Dritte;

	Ĳ soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der 
Bank notwendig ist; 

	Ĳ zur Abwehr von Ansprüchen einschliesslich Sanktio-
nen gegen die Bank;

	Ĳ zur Anzeige einer Straftat, die zum Nachteil der Bank 
begangen worden ist;

	Ĳ bei gerichtlichen Auseinandersetzungen der Bank mit 
dem Kunden.

23.2 Datenscutz und Bankkundengeheimnis im 
grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr  
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die im Rahmen der 
grenzüberschreitenden Dienstleistungen ins Ausland 
übermittelten Daten nicht mehr durch das schweizeri-
sche Recht geschützt sind. Im Umfang der Offenlegung 
verzichtet der Kunde ausdrücklich auf das Bankkundenge-
heimnis. Der Kunde ist sich bewusst und akzeptiert, dass 

die Empfänger der Daten weder an das Schweizer Bank-
kundengeheimnis noch an das Schweizer Datenschutz-
recht gebunden sind und dass die Bank keine Kontrolle 
über die Datenverwendung der übermittelten Daten hat. 
Speziell im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung sowie der Bekämpfung von 
Steuerstraftaten können ausländische Gesetze und Regu-
lierungen die Weitergabe dieser Daten an Behörden oder 
andere Dritte vorsehen.

Der Kunde stellt sicher, dass das Einverständnis von allen-
falls in die Geschäftsbeziehung involvierten Dritten, wie 
z.B. wirtschaftlich Berechtigten oder Bevollmächtigten, 
von ihm eingeholt wurde, und berechtigt die Bank in deren 
Namen zur entsprechenden Offenlegung.

23.3 Transaktions- und dienstleistungsbezogene 
Offenlegung
Der Kunde ist damit einverstanden, dass im Zahlungsver-
kehr die Daten des Auftraggebers (Name, Kontonummer 
und die Adresse, gegebenenfalls eine transaktionsbezo-
gene Referenznummer, Geburtsdatum und Geburtsort 
und/oder die nationale Identitätsnummer oder die Kun-
dennummer) bei einem nationalen oder internationalen 
Zahlungsauftrag den beteiligten Parteien (z.B. in- und 
ausländische Korrespondenzbanken, Empfängerbank, 
Systembetreiber wie SIX Interbank Clearing oder SWIFT) 
und den Begünstigten im In- und Ausland offengelegt 
werden müssen. Diese Daten müssen unter Umständen an 
beauftragte Dritte in weitere Länder übermittelt werden.
Finanzinstrumente, die an einem Handelsplatz zum Han-
del zugelassen sind, unterstehen den Regeln dieses 
Handelsplatzes inklusive des Rechts des Landes des 
Handelsplatzes. 

Damit die Bank Finanzmarkt- und Fremdwährungsge-
schäfte für den Kunden ausführen kann, verlangt das an-
wendbare Recht unter Umständen eine Offenlegung von 
Daten in Bezug auf den Kunden oder weiterer Dritter. Die 
Bank ist dabei zur Offenlegung dieser Daten berechtigt, 
soweit die Offenlegung zur Dienstleistungserbringung 
notwendig ist und die Einhaltung von in- und ausländi-
schen Gesetzen, vertraglichen Auflagen, Regulierungen, 
Vorschriften, Geschäfts- und Handelspraktiken oder 
Compliance-Standards notwendig ist. 
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Diese Offenlegungspflichten variieren zwischen den ein-
zelnen Rechtsordnungen und sind z.B.:

	Ĳ Austausch von Daten mit dem Händler/Handelsplatz 
bei der Ausführung von Geschäften im Zusammen-
hang mit Finanzinstrumenten; 

	Ĳ Auskunftsersuchen einer ausländischen Unterneh-
mung über ihre Aktionäre;

	Ĳ Auskunftsersuchen über eine Transaktion eines Be-
treibers einer Finanzmarktinfrastruktur;

	Ĳ Auskunftsersuchen einer ausländischen Behörde über 
Finanzinstrumente und Währungen, die im Land der 
Behörde emittiert, gehandelt, abgerechnet, abgewi-
ckelt oder verwahrt werden.

Der Kunde ermächtigt die Bank, diejenigen Informationen 
offenzulegen, zu denen sie verpflichtet ist oder die sie für 
erforderlich erachtet, insbesondere:

	Ĳ den Auftraggeber einer bestimmten Transaktion;
	Ĳ den Inhaber eines Kontos oder Depots;
	Ĳ die wirtschaftlich Berechtigten an den Vermögens-
werten eines Kontos oder Depots;

	Ĳ zeichnungsberechtigte Personen am Konto oder 
Depot;

	Ĳ wer die Stimmrechte über die auf dem Depot ver-
wahrten Vermögenswerte ausüben darf.

24. Kündigung 
Die Bank und der Kunde können unter Vorbehalt beson-
derer Vereinbarungen und spezifischer Kündigungsbedin-
gungen die Geschäftsbeziehung sowie einzelne Dienst-
leistungen oder Produkte jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen unter der Berücksichtigung der Rückzugslimiten 
kündigen. Falls die Rückzugslimiten bei einer Kündigung 
durch den Kunden überschritten werden, ist der Bank 
eine Nichtkündigungskommission geschuldet. Die Bank 
kann zugesagte oder benutzte Kredite annullieren und 
ihre sofort fälligen Guthaben ohne weiteres vom Kunden 
einfordern. 
Unterlässt es der Kunde auch nach einer von der Bank an-
gesetzten angemessenen Nachfrist, der Bank mitzuteilen, 
auf welches Konto bzw. Depot, lautend auf den Namen 
des Kunden, bei einem anderen Finanzintermediär die 
vom Kunden bei der Bank hinterlegten Vermögenswerte 
und Guthaben zu transferieren sind, so kann die Bank die 
Verfügungsmöglichkeit über Vermögenswerte ganz oder 
teilweise einschränken, bis der Kunde der vorgenannten 
Aufforderung nachkommt.  Alternativ kann die Bank die 
Geschäftsbeziehung sowie einzelne Dienstleistungen 
oder Produkte auflösen und die bei ihr liegenden Ver-
mögenswerte und Guthaben mit befreiender Wirkung am 
vom Richter bezeichneten Ort hinterlegen oder in Form 
eines Checks an die letztbekannte Korrespondenzadresse 
des Kunden senden. 

Die zufolge der Kündigung entstandenen Kosten sind vom 
Kunden zu tragen.
Die vorgenannte Regelung gilt unabhängig davon, ob der 
Kunde oder die Bank die Geschäftsbeziehung, einzelne 
Dienstleistungen oder Produkte kündigt. Der Kunde trägt 
die alleinige Verantwortung für daraus entstandene Schä-
den und entbindet die Bank, soweit gesetzlich zulässig, 
von jeglicher Haftung in diesem Zusammenhang.

25. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und der 
Bank, insbesondere auch die Frage ihrer Gültigkeit und 
Rechtswirksamkeit, unterstehen ausschliesslich dem 
schweizerischen materiellen Recht unter Ausschluss der 
Bestimmungen des internationalen Privatrechts und des 
übrigen Kollisionsrechts. Erfüllungsort, Betreibungsort für 
Kunden mit ausländischem Wohnsitz/Firmensitz sowie 
ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist der 
Sitz der Bank. Die Bank hat indessen das Recht, den Kun-
den auch beim zuständigen Gericht seines Wohnsitzes/
Firmensitzes oder bei jedem anderen zuständigen Gericht 
zu belangen. Vorbehalten bleiben zwingende gesetzliche 
Bestimmungen.

26. Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen
Die Bank behält sich jederzeitige Änderungen der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen vor. Solche Än-
derungen werden dem Kunden entweder auf dem 
Postweg, auf der Internetseite der Bank, in den Kun-
denzonen der Bank oder auf andere geeignete 
Weise bekannt gegeben. Ohne schriftlichen Wider-
spruch seitens des Kunden innerhalb einer Frist von  
30 Tagen seit der Bekanntgabe gelten sie als genehmigt. 
Mit Bekanntgabe der Änderung steht es dem Kunden 
frei, die von der Änderung betroffenen Dienstleistungen 
schriftlich zu kündigen. In gleicher Weise kann die Bank 
auch weitere Vereinbarungen mit dem Kunden ändern, 
sofern in diesen nichts anderes vorgesehen ist.

Solothurn, 1. Januar 2024
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B. Depotreglement

Dieses Depotreglement findet zusätzlich zu den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen der Regiobank Solothurn AG 
(nachfolgend «Bank» genannt) auf die von der Bank ins 
Depot übernommenen Werte und Sachen (nachfolgend 
«Depotwerte» genannt) Anwendung, insbesondere auch, 
wenn diese in der Form von Bucheffekten geführt werden.
Das vorliegende Dokument ersetzt sämtliche bisherigen 
Versionen des Depotreglements.

1. Entgegennahme von Depotwerten
Die Bank übernimmt insbesondere folgende Depotwerte:

	Ĳ Finanzinstrumente für die Verwahrung, die Verbu-
chung, die Verwaltung und den Handel

	Ĳ Dokumente und andere Wertgegenstände für die 
Verwahrung, sofern sie dafür geeignet sind

	Ĳ Edelmetalle in handelsüblicher und nichthandelsüb-
licher Form sowie Münzen mit numismatischem Wert 
für die Verwahrung

Die Bank kann ohne Angabe von Gründen die Entgegen-
nahme von Depotwerten ablehnen.

Die Bank kann vom Kunden eingelieferte Depotwerte auf 
Echtheit und Sperrmeldungen prüfen oder durch Dritte im 
In- und Ausland prüfen lassen, ohne dabei eine Haftung 
zu übernehmen. Diesfalls führt die Bank Verkaufs- und 
Lieferaufträge sowie Verwaltungshandlungen erst nach 
abgeschlossener Prüfung aus.

2. Haftung
Die Bank behandelt die Depotwerte des Kunden mit der 
geschäftsüblichen Sorgfalt. Sie haftet nur für direkte 
Schäden, die von ihr durch eine Verletzung der geschäfts-
üblichen Sorgfalt unmittelbar verursacht wurden, keines-
falls aber für mehr als den deklarierten Depotwert. Ins-
besondere haftet die Bank nicht für Schäden die durch 
atmosphärische Einflüsse, höhere Gewalt oder Elemen-
tarereignisse entstanden sind. Im Weiteren übernimmt 
die Bank keine Verantwortung für die Performance der 
Depotwerte. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass von der 
vergangenen Performance eines Finanzinstruments nicht 
auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden 
kann.

Die Bank haftet bei Finanzinstrumenten von Drittanbie-
tern nicht für unrichtige oder unterlassene Angaben in 
Prospekten oder anderen Dokumenten (z.B. Informati-
onen über Preisbildung) sowie für daraus entstehende 
Verluste.

3. Melde- und Anzeigepflichten
Der Kunde ist für die Erfüllung seiner allfälligen Melde- 
und Anzeigepflichten sowie Pflichten gegenüber Ge-
sellschaften, Handelsplätzen, Behörden oder anderen 
Marktteilnehmern (insbesondere Offenlegung von Be-
teiligungen, Unterbreitung eines Übernahmeangebots) 
selbstständig verantwortlich. Dies gilt selbst dann, wenn 
Depotwerte bei der Depotstelle nicht auf den Kunden ein-
getragen sind. Die Bank ist nicht verpflichtet, den Kunden 
auf diese Pflichten hinzuweisen. Sofern die Depotwerte 
auf den Namen einer Nomineegesellschaft oder der Bank 
eingetragen sind, hat der Kunde die Bank unverzüglich 
über eine allfällige Meldepflicht zu informieren.

Die Bank ist berechtigt, Handlungen für Depotwerte, die 
zu Meldepflichten der Bank führen, unter Mitteilung an 
den Kunden ganz oder teilweise nicht auszuführen.
Der Kunde ist allein verantwortlich, allfällige gemäss an-
wendbarem in- oder ausländischem Recht geltende Be-
schränkungen einzuhalten, Auflagen zu erfüllen oder er-
forderliche Bewilligungen einzuholen, wenn er Geschäfte 
mit Depotwerten tätigt oder veranlasst. Insbesondere 
die Beschaffung von Informationen im Zusammenhang 
mit Melde- und Anzeigepflichten sowie Beschränkungen 
sind Sache des Kunden. Werden solche Pflichten erst nach 
bereits erfolgtem Kauf eingeführt, ist die Bank ermäch-
tigt, die fraglichen Depotwerte zu veräussern, sofern der 
Kunde einer entsprechenden Aufforderung nicht recht-
zeitig nachkommt und sie ihm den Verkauf angedroht hat.

4. Verzicht auf Weiterleitung von Informationen
Der Kunde verzichtet auf die Weiterleitung von Informa-
tionen, die im Zusammenhang mit der Ausübung seiner 
Aktionärsrechte relevant sind. Vorbehalten bleiben zwin-
gende gesetzliche Bestimmungen.

5. Verwahrung
5.1. Art der Verwahrung
Die Bank ist ermächtigt, Depotwerte in eigenem Namen 
aber auf Rechnung und Gefahr des Kunden bei einem 
Dritten verwahren zu lassen. Falls der Kunde der Bank eine 
Drittdepotstelle vorgibt, welche die Bank dem Kunden 
nicht empfiehlt, so ist die Haftung der Bank für Handlun-
gen dieser Drittdepotstelle in jedem Fall ausgeschlossen.

Die Bank ist berechtigt, Depotwerte ganz oder teilweise 
in Sammeldepots zu verwahren, die bei der Bank selbst, 
bei einer Drittbank oder einer zentralen Depotstelle ge-
führt werden. Bei Bestehen eines Sammeldepots ist der 
Kunde Miteigentümer am Gesamtbestand des Depots, 
wobei sich der Miteigentumsanteil des Kunden aus dem 
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Verhältnis seines Depotbestandes zum Gesamtbestand 
des Sammeldepots ergibt. Bei der Auslieferung aus dem 
Sammeldepot ist der Kunde nicht berechtigt, bestimmte 
Nummern, Stücke oder Stückelungen zu wählen.

Wenn gattungsmässig aufbewahrte Wertpapiere ausge-
lost werden, so verteilt die Bank die von der Auslosung er-
fassten Depotwerte unter den Kunden. Dabei wendet sie 
bei der Zweitauslosung eine Methode an, die allen Kunden 
eine gleichwertige Berücksichtigung wie beim Erstauslo-
sungsverfahren bietet.

5.2. Im Ausland verwahrte Depotwerte
Beim Handel mit im Ausland verwahrten Depotwerten 
ist der Kunde damit einverstanden, dass die Depotwerte 
grundsätzlich den Gesetzen und Usanzen am Ort der Ver-
wahrung unterliegen. Diese ausländischen Gesetze und 
Usanzen können von jenen in der Schweiz abweichen und 
sie bieten gegebenenfalls kein gleichwertiges Schutzni-
veau des Kunden.
Im Ausland deponierte Werte können nach Wahl der Bank 
von einer Korrespondenzbank, einer Verwahrstelle oder 
einer zentralen Sammeldepotstelle im Namen der Bank, 
auf Rechnung und Gefahr des Kunden verwahrt, verbucht 
und verwaltet werden. Depotwerte können aber auch nach 
Ermessen der Bank auf den Kunden eingetragen und seg-
regiert, d.h. im Namen des Kunden verwahrt werden. Da-
bei akzeptiert der Kunde, dass sein Name der auswärtigen 
Depotstelle bekannt wird. 

5.3. Eintragung der Depotwerte
Depotwerte, die auf den Namen lauten, können im mass-
geblichen Register (z.B. im Aktienbuch) auf den Depot- 
inhaber eingetragen werden, wenn eine entsprechende 
Ermächtigung vorliegt. Die Bank kann die Depotwerte 
aber auch auf eigenen Namen oder den Namen eines 
Dritten eintragen lassen, stets jedoch auf Rechnung und 
Gefahr des Kunden. 

Die Bank haftet nicht für Folgen des Handels mit vinku-
lierten Finanzinstrumenten, insbesondere wenn der Kunde 
die entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllt, oder 
es versäumt notwendige Schritte für eine Zustimmung 
des Emittenten vorzunehmen.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstan-
den, dass seine Daten in Bezug auf die Depotbeziehung 
zur Bank im Rahmen der Eintragung der Depotwerte an 
Dritte zur Kenntnis gebracht werden können (z.B. Emit-
tenten oder Drittverwahrungsstellen).

5.4. Annullierung von Urkunden
Die Bank hat das Recht, eingelieferte Urkunden annullie-
ren und durch Wertrechte ersetzen zu lassen, soweit dies 
nach dem anwendbaren Recht zulässig ist.

5.5. Transportversicherung
Die Bank ist berechtigt, in eigenem Namen, aber auf Rech-
nung des Kunden eine Transportversicherung für die De-
potwerte des Kunden abzuschliessen.

5.6. Dauer der Verwahrung
Die Dauer der Verwahrung ist in der Regel unbestimmt. 
Der Kunde ist berechtigt, die Auslieferung der Depotwerte 
zu verlangen. Solche Auslieferungen erfolgen nur während 
der normalen Geschäftsöffnungszeiten der Bank. Bei aus-
wärtiger Deponierung gelten die banküblichen Ausliefe-
rungszeiten und -fristen. 

Die Bank kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
die Rücknahme oder den Verkauf einzelner oder sämtli-
cher Depotwerte verlangen. Wenn die Bank Depotwerte 
nicht länger verwahren möchte, wird die Bank den Depo-
tinhaber um Instruktionen bitten, wohin die Depotwerte 
transferiert oder ob sie verkauft werden sollen. Falls der 
Depotinhaber der Bank auch nach einer angesetzten an-
gemessenen Nachfrist keine Instruktionen erteilt, kann die 
Bank die Depotwerte physisch ausliefern oder liquidieren. 
Der Kunde trägt alle Kosten sowie allfällige Schäden, wel-
che infolge einer Rücknahme, Auslieferung oder Liquida-
tion von Depotwerten anfallen.

5.7. Besondere Bestimmungen für verschlossene 
Depots
In verschlossenen Depots dürfen nur Wertsachen, Doku-
mente und andere zur Verwahrung in einem verschlos-
senen Depot geeignete Gegenstände verwahrt werden.

Für die Verwahrung in verschlossenen Depots unge-
eignet sind namentlich verderbliche Güter, gefährliche, 
entzündbare, zerbrechliche oder aus anderen Gründen 
zur Aufbewahrung in einem Bankgebäude ungeeignete 
Gegenstände. 
Liefert der Kunde ungeeignete Gegenstände ein und ent-
steht deswegen ein Schaden, so ist der Kunde dafür haft-
bar. Die Bank ist berechtigt, vom Kunden den Nachweis 
über die Natur der verwahrten Gegenstände zu verlangen 
beziehungsweise den Inhalt der verschlossenen Depots 
zu kontrollieren.

Eingelieferte Depotwerte müssen in versiegelten Um-
schlägen oder Verpackungen eingereicht werden und eine 
Aufschrift mit dem Namen und der genauen Adresse des 
Kunden sowie einer Deklaration des vollen Wertes tragen.
Bei der Rücknahme von im Depot verwahrten Gegenstän-
den hat der Kunde die Unversehrtheit der Versiegelung/
Plombierung zu prüfen. Mit der Herausgabe derselben an 
den Kunden ist die Bank von jeder Haftung befreit.
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6. Verwaltung
6.1. Verwaltungshandlungen ohne ausdrückliche 
Weisung
Die Bank kann ohne ausdrückliche Weisung des Kunden 
insbesondere die folgenden Verwaltungshandlungen 
besorgen:

	Ĳ den Einzug oder die Verwertung fälliger Zinsen, Divi-
denden, anderer Ausschüttungen sowie rückzahlbarer 
Depotwerte;

	Ĳ die Überwachung von Auslosungen, Kündigungen, 
Konversionen sowie Bezugsrechten;

	Ĳ die Amortisation von Wertschriften;
	Ĳ den Bezug neuer Couponbögen und den Austausch 
von Wertpapierurkunden.

Die Bank stützt sich bei der Besorgung der Verwaltungs-
handlungen auf die ihr zugänglichen Publikationen und 
Listen, übernimmt diesbezüglich jedoch keinerlei Haftung.

6.2. Gutschriften und Belastungen
Die Bank ist berechtigt, das Konto des Kunden für Verwal-
tungshandlungen, aussergewöhnliche Bemühungen und 
Auslagen, Steuern, Abgaben sowie die Gebühren auswär-
tiger Verwahrungsstellen separat zu belasten beziehungs-
weise Gutschriften dort vorzunehmen. Anfallende Kosten 
gehen vollumfänglich zu Lasten des Kunden.

7. Handel
7.1. Fehlende Deckung
Die Bank ist nicht verpflichtet, die Deckung von Aufträgen 
durch Kontoguthaben oder Depotbestände bei deren An-
nahme zu überprüfen. Im Falle einer Unterdeckung kann 
die Bank den Kunden auffordern, die Deckung innert an-
gemessener Frist sicherzustellen. Andernfalls ist die Bank 
berechtigt, Positionen ohne Weiteres auf Rechnung und 
Risiko des Kunden glattzustellen.

7.2. Handeln der Bank auf eigene Rechnung
Bei Kaufs- oder Verkaufsaufträgen des Kunden für Werte 
mit einem Markt- oder Börsenpreis ist die Bank zum 
Selbsteintritt berechtigt.

7.3. Treuhänderische Übernahme von Depotwerten
Ist die Verschaffung des Eigentums an Depotwerten an 
den Kunden unüblich oder nicht möglich, kann die Bank 
diese in eigenem oder im Namen eines Dritten, immer 
jedoch auf Gefahr und Rechnung des Kunden, erwer-
ben oder erwerben lassen und die daraus entstehenden 
Rechte ausüben oder ausüben lassen. Anfallende Kosten 
oder Schäden aus derartigen Geschäften hat der Kunde 
zu tragen.

8. Änderungen des Depotreglements
Die Bank behält sich jederzeitige Änderungen dieses 
Depotreglements vor. Solche Änderungen werden dem 
Kunden entweder auf dem Postweg, auf der Internetseite 

der Bank, in den Kundenzonen der Bank oder auf andere 
geeignete Weise bekannt gegeben. Ohne schriftlichen 
Widerspruch seitens des Kunden innerhalb von 30 Tagen 
gelten sie als genehmigt. Mit Bekanntgabe der Änderung 
steht es dem Kunden frei, die von der Änderung betroffe-
nen Dienstleistungen schriftlich zu kündigen.

Solothurn, 1. Januar 2024
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C. Informationen zur Aktionärsrechterichtlinie II

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben die neue 
Aktionärsrechterichtlinie II «Shareholder Rights Direc-
tive II» (EU) 2017/828 (nachfolgend «Richtlinie») umzu-
setzen, welche die Mitwirkung von Aktionären fördern soll. 

Von der Richtlinie betroffen ist grundsätzlich jeder Ak-
tionär, der Anteile von Gesellschaften mit Sitz und Bör-
senkotierung in der EU bzw. im EWR (nachfolgend «EU- 
Gesellschaft») hält. Der Sitz oder Wohnsitz des Aktionärs 
oder der Bank ist für die Anwendbarkeit nicht relevant. 
Auch Schweizer Banken haben die Anforderungen aus der 
Richtlinie bzw. aus den nationalen Umsetzungsgesetzen 
einzuhalten. 

1. Informationspflicht der Bank
Die Richtlinie sieht unter anderem vor, dass EU-Gesell-
schaften das Recht haben, ihre Aktionäre zu identifizie-
ren. Hierzu kann die Gesellschaft von der Regiobank So-
lothurn AG verlangen, ihr die nachfolgenden Informatio-
nen (insbesondere über die Identität des Aktionärs) zu 
übermitteln:

	Ĳ �Name und Vorname oder Firma des Aktionärs sowie 
die Adresse (falls vorhanden auch die E-Mail-Adresse)

	Ĳ �Offenlegung der eindeutigen Aktionärskennung 
(Bsp.: Depotnummer) 

	Ĳ �Art der Beteiligung sowie Anzahl der vom Aktionär 
gehaltenen Aktien

	Ĳ �Beginn der Beteiligung 
	Ĳ �ggf. Daten über einen Dritten, der für den Aktionär 
Anlageentscheide treffen darf

Wir weisen Sie darauf hin, dass die im Rahmen der gren-
züberschreitenden Dienstleistungen ins Ausland übermit-
telten Daten (z.B. Transaktionen und das Halten von aus-
ländischen Aktien) nicht mehr durch das schweizerische 
Recht geschützt sind. Insbesondere sind die Empfänger 
der Daten im Ausland weder an das Schweizer Bankkun-
dengeheimnis noch an das Schweizer Datenschutzrecht 
gebunden. Die Bank hat keine Kontrolle über die Daten-
verwendung der übermittelten Daten. Empfänger in der 
EU oder dem EWR sind aber verpflichtet, die Europäische 
Datenschutz-Grundverordnung einzuhalten.

2. Dienstleistung «Informationen zu Haupt
versammlungen u./o. Ausübung Stimmrecht»
Im Weiteren sieht die Richtlinie vor, dass die Regiobank  
Solothurn AG 

	Ĳ Informationen, welche von der jeweiligen  
EU-Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden  
und im Zusammenhang mit der Ausübung der Rechte 

des Aktionärs stehen, an den Kunden weiterleitet;
	Ĳ �Informationen über anstehende Hauptversammlun-
gen von EU-Gesellschaften, deren Aktien der Kunde 
im Depot hält, an den Kunden übermittelt; und 

	Ĳ �die Ausübung des Stimmrechts erleichtert. 

Der Kunde kann auf diese Dienstleistungen verzichten.

Sofern Sie die vorgenannten Dienstleistungen (Informati-
onen zu Hauptversammlung u./o. Ausübung Stimmrecht) 
durch die Regiobank Solothurn AG in Anspruch nehmen 
wollen, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen. Die anfallenden 
Kosten für die Bereitstellung der Daten wird in Rechnung 
gestellt. Ohne eine entsprechende Instruktion von Ihrer 
Seite verzichten Sie auf die Weiterleitung dieser Informa-
tionen. Das bedeutet, dass Sie die Bank von ihrer durch 
die Richtlinie auferlegte Verpflichtung entbinden, solche 
Mitteilungen weiterzuleiten und dem Kunden Informati-
onen im Zusammenhang mit Hauptversammlungen von 
EU-Gesellschaften zugänglich zu machen.
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D. Bedingungen für die Benützung der Debit 
Mastercard

I. Allgemeine Bestimmungen
1. Einsatzarten (Funktionen)
Die Debit Mastercard kann je nach Vereinbarung für 
eine oder mehrere der folgenden Funktionen eingesetzt 
werden:

	Ĳ als Bargeldbezugskarte im In- und Ausland  
(vgl. Ziff. II)

	Ĳ ��als Zahlungskarte zur Bezahlung von Waren und 
Dienstleistungen im In- und Ausland (vgl. Ziff. II)

	Ĳ für das Empfangen und Senden von Geldüberweisun-
gen (vgl. Ziff. II)

	Ĳ für weitere Dienstleistungen der kartenherausgeben-
den Bank (vgl. Ziff. III)

Die Einsatzmöglichkeiten der Karten können von der Bank 
jederzeit angepasst werden.

2. Kontobeziehung
Die Debit Mastercard bezieht sich immer auf ein bestimm-
tes Konto (nachfolgend «Konto» genannt) bei der karten-
herausgebenden Bank (nachfolgend «Bank» genannt). 
An dafür vorgesehenen Bancomaten kann je nach Ein-
stellung zusätzlich auf weitere Konten zugegriffen werden 
(«Multikontofunktion»).
 
3. Kartenberechtigte1

Kartenberechtigte können Kontoinhaber, Kontobevoll-
mächtigte oder vom Kontoinhaber bezeichnete Personen 
sein. Die Debit Mastercard lautet jeweils auf den Namen 
des Kartenberechtigten.

4. Eigentum
Die Debit Mastercard bleibt Eigentum der Bank.

5. Gebühren
Für die Ausgabe und Bewirtschaftung der Debit Master-
card und deren Autorisierung sowie für die Verarbeitung 
der mittels der Debit Mastercard getätigten Transaktionen 
kann die Bank vom Kontoinhaber Gebühren erheben, wel-
che in angemessener Form bekanntzugeben sind. Diese 
Gebühren werden dem Konto belastet, auf das die Debit 
Mastercard ausgestellt ist.

6. Sorgfaltspflichten des Kartenberechtigten
Der Kartenberechtigte trägt insbesondere folgende 
Sorgfaltspflichten:
�a) Aufbewahrung: Die Debit Mastercard und die Debit 
Mastercard-PIN sind besonders sorgfältig und vonein-
ander getrennt aufzubewahren.�

b) Geheimhaltung der Debit Mastercard-PIN: Die Debit 
Mastercard-PIN ist geheim zu halten und darf vom Karten-
berechtigten keinesfalls an andere Personen weitergege-
ben werden. Insbesondere darf die Debit Mastercard-PIN 
weder auf der Debit Mastercard vermerkt noch in anderer 
Weise, auch nicht in geänderter Form, zusammen mit die-
ser aufbewahrt werden. Gleiches gilt für die PIN und an-
dere geheime Kennzahlen, Muster und dergleichen, deren 
Eingabe zur Verwendung der Debit Mastercard in mobilen 
Zahlungslösungen erforderlich sind.

�c) Änderung der Debit Mastercard-PIN: Vom Karten-
berechtigten geänderte Debit Mastercard-PINs dürfen 
nicht aus leicht ermittelbaren Zahlenkombinationen (wie 
Telefonnummer, Geburtsdatum, Autokennzeichen usw.) 
bestehen.

�d) Weitergabe der Debit Mastercard: Der Kartenberech-
tigte darf seine Debit Mastercard nicht weitergeben und 
sie insbesondere Dritten weder aushändigen noch auf an-
dere Weise zugänglich machen.

�e) Meldung bei Verlust: Bei Verlust der Debit Master-
card oder der Debit Mastercard-PIN sowie bei Verblei-
ben der Debit Mastercard in einem Gerät ist die von der 
kartenherausgebenden Bank bezeichnete Stelle un-
verzüglich zu benachrichtigen (vgl. auch Ziff. II. 7 und  
Ziff. II. 14). Grundsätzlich haftet ein Kontoinhaber, der 
seiner Sorgfaltspflicht nicht nachkommt, unbeschränkt 
für etwaige Schäden und Missbräuche bis zur Wirksamkeit 
der Kartensperrung.

�f) Kontrollpflicht und Meldung von Unstimmigkeiten: 
Der Kontoinhaber ist verpflichtet, die entsprechenden 
Kontoauszüge sofort nach Erhalt zu prüfen und allfällige 
Unstimmigkeiten, insbesondere Belastungen aufgrund 
missbräuchlicher Verwendung der Karte, der Bank unver-
züglich zu melden, spätestens aber 30 Tage nach Erhalt 
des Kontoauszugs der betreffenden Rechnungsperiode. 
Erfolgt die Beanstandung nicht rechtzeitig, kann das dazu 
führen, dass der Kartenberechtigte die ihm obliegende 
Schadensminderungspflicht verletzt und er für den hie-
raus entstehenden Schaden aufzukommen hat. Innert 
10 Tagen nach Erhalt des Schadenformulars ist dieses 
ausgefüllt und unterzeichnet an die Bank zurückzusenden.

�g) Meldung an die Polizei: Bei strafbaren Handlungen hat 
der Kartenberechtigte Anzeige bei der Polizei zu erstatten. 
Er hat nach bestem Wissen zur Aufklärung eines allfälligen 

1 �Die Begriffe Kontoinhaber, resp. Kartenberechtigter werden  
vorliegend der Einfachheit halber geschlechtsneutral verwendet.
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Schadenfalls und zur Verminderung des daraus resultie-
renden Schaden beizutragen.

7. Deckungspflich
Die Debit Mastercard darf nur verwendet werden, wenn 
auf dem Konto die erforderliche Deckung (Guthaben oder 
Kreditlimite) vorhanden ist. Die Bank hat das Recht eine 
Transaktion abzulehnen, wenn das Bankkonto nicht aus-
reichend gedeckt ist. Die Bank haftet nicht für allfällige 
Kosten (z.B. Überziehungszinsen, Mahnungsgebühren 
etc.), die durch nicht hinreichende Deckung des Kontos 
begründet sind.

8. Belastungsrecht der Bank
Die Bank ist berechtigt, sämtliche Beträge aus dem Ein-
satz der Debit Mastercard (gemäss Ziff. I. 1), auch reser-
vierte oder provisorisch gebuchte Beträge (z.B. Kaution 
bei Automiete), dem Konto zu belasten (vgl. Ziff. II. 7). 
Das Belastungsrecht der Bank bleibt auch bei Streitigkei-
ten des Kartenberechtigten mit Drittpersonen uneinge-
schränkt bestehen. Beträge in Fremdwährungen werden 
in die Währung des Kontos umgerechnet. Im Fall von Bar-
geldbezügen in einer anderen Währung (Fremdwährung) 
als der Kartenwährung wird der entsprechende Umrech-
nungskurs der Bank angewendet. Durch den Bargeldbe-
zug einer Fremdwährung können Gebühren entstehen. 
Die Höhe der Gebühr erfolgt gemäss den geltenden 
Preislisten.

9. Geltungsdauer und Kartenerneuerung
Die Debit Mastercard ist bis zum Ende des auf ihr ange-
gebenen Datums gültig. Bei ordentlicher Geschäftsab-
wicklung und ohne ausdrücklichen Verzicht des Karten-
berechtigten wird die Debit Mastercard vor Ende des auf 
ihr angegebenen Datums automatisch durch eine neue 
Debit Mastercard ersetzt.

10. Kündigung
Eine Kündigung kann jederzeit erfolgen. Gleichbedeutend 
mit der Kündigung ist der Widerruf einer Vollmacht gem. 
Ziff. I. 3. Nach erfolgter Kündigung ist der Bank die Debit 
Mastercard unaufgefordert und unverzüglich zurückzu-
geben. Durch vorzeitige Rückforderung oder Rückgabe 
der Karte entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung der 
Jahresgebühr.

Die Bank bleibt trotz Kündigung berechtigt, dem Konto 
sämtliche Beträge zu belasten, welche auf Karteneinsätze 
vor der effektiven Rückgabe der Debit Mastercard zurück-
zuführen sind.

11. Änderungen der Bedingungen
Die Bank und die mit der Kartenverarbeitung beauftragte 
Entris Banking AG behalten sich die jederzeitige Änderung 
dieser Bedingungen vor. Änderungen werden in angemes-

sener Form mitgeteilt und gelten als genehmigt, falls die 
Debit Mastercard nicht vor Inkrafttreten der Änderungen 
zurückgegeben wird. Der Kontoinhaber ist verpflichtet 
jegliche vertragsrelevanten Änderungen (z.B. Name, Ad-
resse, Einkommensverhältnisse etc.) der Bank unverzüg-
lich und schriftlich mitzuteilen.

12. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen der Bank.
 
II. Debit Mastercard als Bargeldbezugs-  
und Zahlungskarte
1. Bargeldbezugsfunktion
Die Debit Mastercard kann jederzeit zum Bezug von Bar-
geld zusammen mit der Debit Mastercard-PIN an ent-
sprechend gekennzeichneten Geldautomaten im In- und 
Ausland oder mit Unterzeichnung des Transaktionsbelegs 
bei entsprechend gekennzeichneten Anbietern bis zu den 
für die Debit Mastercard festgesetzten Limiten eingesetzt 
werden.

2. Zahlungsfunktion
Die Debit Mastercard kann jederzeit zur Zahlung von Wa-
ren und Dienstleistungen im In- und Ausland zusammen 
mit der Debit Mastercard-PIN, durch Angabe des auf der 
Karte aufgeführten Namens, der Kartennummer, des Ver-
falldatums und (falls verlangt) des dreistelligen Sicher-
heitscodes (CVV, CVC) oder durch blosse Verwendung 
der Karte (zum Beispiel in Parkhäusern, bei Autobahnzahl-
stellen oder bei kontaktloser Bezahlung) bei entsprechend 
gekennzeichneten Anbietern bis zu den für die Debit Mas-
tercard festgesetzten Limiten eingesetzt werden. Die De-
bit Mastercard kann, sofern von der Bank angeboten, für 
das Empfangen und Senden von Geld-Überweisungen 
verwendet werden. Weiter ist eine Einzahlung von Münzen 
und Noten in CHF möglich, falls die Bank entsprechende 
dafür eingerichtete Einzahlgeräte zur Verfügung stellt.

3. Kündigung wiederkehrender Leistungen
Der Kontoinhaber ist dafür verantwortlich, dass wieder-
kehrende Leistungen, welche mit der Debit Mastercard 
bezogen werden, bei der Akzeptanzstelle zu kündigen 
sind, sofern diese nicht mehr gewünscht sind. Im even-
tuellen Fall einer Kartenkündigung ist der Kontoinhaber 
verpflichtet für sämtliche Dienstleistungen, die zu einer 
wiederkehrenden Belastung führen, die Zahlungsmoda-
lität eigenständig bei der Akzeptanzstelle zu ändern bzw. 
gegebenenfalls zu kündigen.

4. Debit Mastercard-PIN (= Geheimzahl)
Dem Kartenberechtigten wird zusätzlich zur Debit Mas-
tercard in einem separaten, verschlossenen Umschlag die 
Debit Mastercard-PIN zugestellt. Es handelt sich dabei 
um eine karteneigene sechsstellige maschinell berech-
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nete Geheimzahl, welche weder der Bank noch Dritten 
bekannt ist. Werden mehrere Debit Mastercard ausge-
stellt, so erhält jede Debit Mastercard je eine eigene Debit 
Mastercard-PIN.

5. Änderung der Debit Mastercard-PIN
Dem Kartenberechtigten wird empfohlen, an dafür einge-
richteten Geldautomaten eine neue sechsstellige Debit 
Mastercard-PIN aus Zahlen zu wählen, welche die zuvor 
geltende Debit Mastercard-PIN unmittelbar ersetzt. Die 
Änderung kann beliebig oft und jederzeit vorgenommen 
werden. Um den Schutz gegen missbräuchliche Verwen-
dung der Debit Mastercard zu erhöhen, darf die gewählte 
Debit Mastercard-PIN weder aus leicht ermittelbaren 
Kombinationen bestehen (vgl. Ziff. I. 6 lit. c), noch auf der 
Debit Mastercard vermerkt oder in anderer Weise, auch 
nicht in geänderter Form, zusammen mit dieser aufbe-
wahrt werden.

6. Debit Mastercard Transaktionen im eCommerce
Bei einer Zahlungstransaktion im eCommerce, hat der Kar-
tenberechtigte seine Zahlung über eine sichere Authen-
tisierungsmethode (3D Secure) zu veranlassen, sofern 
dies von der Akzeptanzstelle angefragt wird. Hierfür muss 
sich der Kartenberechtigte vorab für eine solche Lösung 
registrieren (App für 3D-Secure oder SMS).

7. Legitimation, Belastung und Risikotragung
Jede Person, die sich durch Eingabe der Debit Mastercard 
und Eintippen der dazu passenden Debit Mastercard-PIN 
in ein hierfür eingerichtetes Gerät legitimiert, den auf der 
Karte aufgeführten Namen, die Kartennummer, das Ver-
falldatum und (falls verlangt) den dreistelligen Sicher-
heitscodes (CVC) angibt, sich auf eine andere von der 
Bank vorgegebenen Weise legitimiert (z.B. durch Freigabe 
mittels einer von der Bank vorgesehenen App unter Ver-
wendung von biometrischen Daten, Eingabe der Mobile 
ID-PIN und dergleichen) oder die Karte an automatisierten 
Zahlstellen verwendet (zum Beispiel in Parkhäusern, bei 
Autobahnzahlstellen oder bei kontaktloser Bezahlung), 
gilt als berechtigt, den Bargeldbezug bzw. die Zahlung mit 
dieser Debit Mastercard zu tätigen; dies gilt, auch wenn 
es sich bei dieser Person nicht um den tatsächlichen Kar-
tenberechtigten handelt. Dementsprechend ist die Bank 
berechtigt, den Betrag der so getätigten und elektronisch 
registrierten Transaktion dem Konto zu belasten. Die Ri-
siken aus der missbräuchlichen Verwendung der Debit 
Mastercard liegen somit grundsätzlich beim Kontoinhaber.

8. Schadenübernahme bei Nichtverschulden
Unter der Voraussetzung, dass der Kartenberechtigte die 
Bedingungen für die Benützung der Debit Mastercard in 
allen Teilen eingehalten hat (insbesondere die Sorgfalts-
pflichten gemäss Ziff. I. 6) und ihn auch sonst in keiner 
Weise ein Verschulden trifft, übernimmt die Bank Schä-

den, die dem Kontoinhaber aus missbräuchlicher Ver-
wendung der Debit Mastercard in der Funktion als Bar-
geldbezugs- oder Zahlungskarte durch Dritte entstehen. 
Miterfasst sind auch Schäden infolge Fälschung oder 
Verfälschung der Debit Mastercard. Nicht als «Dritte» zu 
betrachten sind die Kartenberechtigten und deren Ehe-
partner sowie mit diesen im gleichen Haushalt lebende 
Personen.

Schäden, für die eine Versicherung aufzukommen hat, 
sowie allfällige Folgeschäden irgendwelcher Art werden 
nicht übernommen.

9. Technische Störungen und Betriebsausfälle
Aus technischen Störungen und Betriebsausfällen, die den 
Einsatz der Debit Mastercard in ihrer Bargeld- und/oder 
Zahlungsfunktion ausschliessen, entstehen dem Karten-
berechtigten keine Ansprüche auf Schadenersatz.

10. Verantwortlichkeit bei Nichtakzeptanz  
der Debit Mastercard
Die Bank weist jegliche Verantwortung von sich, wenn aus 
irgendwelchen Gründen die Akzeptanzstelle sich weigert, 
die Debit Mastercard zu akzeptieren oder aus technischen 
oder anderen Gründen eine Zahlung oder ein Bezug mit 
der Debit Mastercard nicht ausgeführt werden kann. Dies 
gilt auch bei unmöglichem Einsatz der Debit Mastercard 
am Bancomaten oder wenn die Debit Mastercard durch 
den Bancomaten beschädigt oder unbrauchbar gemacht 
wird.

11. Verantwortlichkeit für die mit der Debit Master-
card abgeschlossenen Geschäfte
Die Bank übernimmt keine Verantwortung für die mit der 
Debit Mastercard abgeschlossenen Geschäfte. Der Kon-
toinhaber hat insbesondere allfällige Beanstandungen 
von Waren und Dienstleistungen sowie Streitigkeiten und 
Ansprüche aus Rechtsgeschäften direkt mit der entspre-
chenden Akzeptanzstelle zu klären. Das Belastungsrecht 
der Bank bleibt unbeschränkt bestehen.

12. Limiten
Um das Risiko des Missbrauchs beim Verlust der Debit 
Mastercard zu beschränken, setzt die Bank eine maximale 
Tages- & Monatslimite fest. Die Bezugslimiten sind wie 
folgt festgelegt: 

	Ĳ Tägliche Bezugslimite: � max. CHF 3 000
	Ĳ Monatliche Bezugslimite: � max. CHF 10 000

Auf ausdrücklichen Wunsch können die Bezugslimiten an-
gepasst werden. Die Orientierung allfälliger Bevollmäch-
tigter über Limiten ist Sache des Kontoinhabers. 

13. Transaktionsbeleg
Der Kartenberechtigte erhält bei Bargeldbezügen an den 
meisten Geldautomaten auf Verlangen, bei Bezahlung von 
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Waren und Dienstleistungen automatisch oder auf Verlan-
gen einen Transaktionsbeleg. Die Bank selbst verschickt 
in der Folge keine Belastungsanzeigen.

14. Sperrung
Die Bank ist jederzeit berechtigt, ohne vorgängige Mit-
teilung an den Kartenberechtigten und ohne Angabe von 
Gründen die Debit Mastercard zu sperren. Die Bank sperrt 
die Debit Mastercard, wenn es der Kartenberechtigte aus-
drücklich verlangt, den Verlust der Debit Mastercard und/
oder der Debit Mastercard-PIN meldet sowie bei Kündi-
gung. Kartenberechtigte ohne Kontovollmacht können nur 
die auf ihren Namen lautenden Debit Mastercard sperren.

Die Sperrung kann nur bei der von der kartenherausge-
benden Bank bezeichneten Stelle verlangt oder falls vor-
handen über die digitalen Kanäle der Bank selbständig 
vorgenommen werden und wird nur mit dem Einverständ-
nis des Kontoinhabers wieder aufgehoben. Dem gleichzu-
setzen ist die Aufhebung der Sperrung durch einen Kar-
tenberechtigten über die dafür vorgesehenen digitalen 
Kanäle der Bank. Für Einsätze der Debit Mastercard vor 
Wirksamwerden der Sperrung innert geschäftsüblicher 
Frist ist die Bank berechtigt, das Konto zu belasten. 

Die mit der Sperrung verbundenen Kosten können dem 
Konto belastet werden. 

15. Weitergabe von Daten an Drittparteien und 
Datenbearbeitung
Der Kartenberechtigte akzeptiert, dass die Bank und die 
mit der Kartenverarbeitung beauftragte Entris Banking 
AG dazu ermächtigt sind, Kunden- und Kartendaten so-
wie Debit Mastercard spezifische Transaktionsdaten an 
Drittparteien innerhalb der Schweiz oder im Ausland, so-
fern diese in die Transaktionsverarbeitung involviert sind, 
zu übermitteln. Der Kartenberechtigte wird darauf auf-
merksam gemacht, dass sich aus den Transaktionsdaten 
gegebenenfalls Rückschlüsse auf das Verhalten des Kar-
tenberechtigten ableiten lassen. 

III. Debit Mastercard für weitere  
Dienstleistungen der Bank
Wird die Debit Mastercard für weitere Dienstleistungen der 
Bank eingesetzt, so regeln sich diese ausschliesslich nach 
den hierfür mit der Bank vereinbarten Bestimmungen.

IV. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Rechtsbeziehung des Kartenberechtigten mit der 
Bank untersteht dem schweizerischen Recht. Erfüllungs-
ort, Gerichtsstand, und für Kartenberechtigte mit Wohn-
sitz im Ausland auch der Betreibungsort, ist der Sitz der 
Bank.
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E. Bedingungen für die Benützung der RegioCard

Mit der ersten Benützung der RegioCard akzeptiert der 
Kartenberechtigte folgende Vereinbarungen:

1. RegioCard
Dem Kunden bzw. dessen Bevollmächtigten (Kartenbe-
rechtigte) wird eine RegioCard zur Verfügung gestellt, 
die zum Geldbezug an den Geldausgabeautomaten der  
Regiobank Solothurn AG berechtigt.

2. Persönliche PIN (Personal Identification Number)
Nach Erhalt kann der PIN-Code, der in einem separaten, 
verschlossenen Umschlag zugestellt wird, vom Kartenbe-
rechtigten geändert werden, wobei er nicht leicht ermit-
telbar sein darf. Der Kartenberechtigte hat dafür Sorge 
zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seinem 
PIN-Code erlangt.

3. Vollmachtsbestimmungen
Die Streichung der Zeichnungsbefugnis eines Bevoll-
mächtigten auf dem Vollmachtsdokument der Regiobank 
Solothurn AG führt nicht automatisch zur Ungültigkeit der 
entsprechenden RegioCard. Ebenso bewirkt der Verlust 
der Handlungsfähigkeit des Kartenberechtigten nicht au-
tomatisch, dass die erteilten Vollmachten erlöschen bzw. 
dass der Einsatz der RegioCard mit PIN-Code ungültig 
wird. Vielmehr bedarf es in jedem Fall der ausdrücklichen 
Anordnung einer Sperre der RegioCard durch den Konto-
inhaber. Die RegioCard wird bei Tod des Kartenberechtig-
ten gesperrt, vorausgesetzt die Bank ist in Kenntnis von 
dessen Ableben.

4. Dienstleistung
Mit der RegioCard kann der Kartenberechtigte in Verbin-
dung mit der PIN im Rahmen des verfügbaren Guthabens 
Bezüge an den Geldausgabeautomaten der Regiobank 
Solothurn AG tätigen.

5. Bezugsmöglichkeit
Um das Risiko des Missbrauchs beim Verlust der  
RegioCard zu beschränken, setzt die Bank eine maximale  
Tages- & Monatslimite fest. 

Standardmässig sind die Bezugslimiten wie folgt 
festgelegt:

	Ĳ Tägliche Bezugslimite: � max. CHF 1 000.00
	Ĳ Monatliche Bezugslimite: � max. CHF 5 000.00

Auf ausdrücklichen Kundenwunsch können die Bezugsli-
miten wie folgt erhöht werden:

	Ĳ Tägliche Bezugslimite: � max. CHF 5 000.00
	Ĳ Monatliche Bezugslimite: � max. CHF 10 000.00

Die RegioCard darf nur verwendet werden, wenn auf 
dem Konto die erforderliche Deckung vorhanden ist. Die  
Regiobank Solothurn AG weist Bezugsbegehren zurück, 
falls kein genügendes Kontoguthaben besteht, jedoch 
ohne Haftung der Bank.

6. Sorgfaltspflicht
Der Kartenberechtigte ist verpflichtet, seine RegioCard 
mit aller Sorgfalt aufzubewahren und den PIN geheim zu 
halten. Der PIN-Code darf insbesondere auch nicht auf 
der RegioCard notiert oder zusammen mit ihr aufbewahrt 
werden.

7. Belastungsrecht der Bank
Die Regiobank Solothurn AG ist berechtigt, sämtliche 
Beträge aus dem Einsatz der RegioCard und sämtliche 
Preise/Gebühren dem Konto zu belasten. Das Belas-
tungsrecht von der Regiobank bleibt auch bei Streitigkei-
ten des Kartenberechtigten mit Dritten uneingeschränkt 
bestehen.

8. Haftung
Für Schäden aus Verlust, unsachgemässer Handhabung 
oder missbräuchlicher Verwendung der RegioCard und 
des PIN hat der Kunde für sich und alle weiteren Karten-
berechtigten voll einzustehen, auch wenn ihn kein Ver-
schulden trifft.

Der Kunde trägt für sich und alle weiteren Kartenberech-
tigten alle Folgen und Nachteile aus Fälschungen von 
RegioCards, sofern kein grobes Verschulden der Bank 
vorliegt.

9. Sperren
Bei Verlust von Karte und/oder PIN ist die Bank sofort 
zu benachrichtigen, damit missbräuchliche Bezüge nach 
Möglichkeit verhindert werden können. Die Bank behält 
sich das Recht vor die Kosten für Kartensperrungen dem 
Kunden weiterzubelasten.

10. Kartenerneuerung
Die RegioCard ist bis zum Ende des auf ihr angegebenen 
Datums gültig. Ohne ausdrücklichen Verzicht des Karten-
berechtigten wird die RegioCard vor Ende des auf ihr an-
gegebenen Datums automatisch durch eine neue ersetzt.
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11. Eigentum & Rückgabepflicht
Die RegioCard bleibt im Eigentum der Bank. Wird die 
Kontoverbindung aufgehoben, so ist die Karte zurück-
zugeben. Die Bank hat überdies das Recht, sie jederzeit 
zurückzufordern.

12. Störungen von Geldausgabeautomaten
Bei allfälligen Störungen im Betrieb eines Geldausgabe-
automaten ist der Bank so bald als möglich Mitteilung zu 
machen. Die Bank übernimmt keine Haftung, falls ein Be-
zug an einem Automaten aus irgendeinem Grunde nicht 
möglich ist.

Ergänzend zu diesen Bedingungen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Bank sowie die Bedingungen 
zur Benützung der Debit Masterkarte. 
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F. Merkblatt zur Vermeidung kontaktloser 
Vermögenswerte

Es kommt immer wieder vor, dass Kontakte zu Bankkun-
den abbrechen und dass die bei der Bank liegenden Ver-
mögenswerte in der Folge kontakt- und nachrichtenlos 
werden. Dies kann für alle Beteiligten zu Schwierigkeiten 
und ungewollten Situationen führen, insbesondere wenn 
solche Vermögenswerte seitens der Kunden und ihrer Er-
ben endgültig in Vergessenheit geraten. Die Schweize-
rische Bankiervereinigung (www.swissbanking.org) hat 
daher zusammen mit den Schweizer Banken Massnahmen 
zur Vermeidung von kontakt- und nachrichtenlosen Ver-
mögen erarbeitet.

1. Ihr Beitrag zur Vermeidung von Kontaktlosigkeit
Benachrichtigen Sie uns bitte umgehend, wenn Sie Ihren 
Wohnsitz wechseln oder wenn die von uns verwendete An-
schrift, z.B. infolge von Heirat, nicht mehr zutrifft und ge-
ändert werden muss. Benachrichtigen Sie uns bitte auch, 
wenn Sie für längere Zeit verreisen und die Mitteilungen 
z.B. an eine Drittperson zugestellt werden sollen. Generell 
empfehlen wir Ihnen, einen Bevollmächtigten zu bezeich-
nen, der von uns allenfalls kontaktiert werden kann.

2. Massnahmen im Falle von Kontaktlosigkeit
Im Falle von Kontaktlosigkeit treffen wir aufgrund der 
massgeblichen Richtlinien der Schweizerischen Bankier-
vereinigung die nachstehenden Massnahmen.

3. Sofortmassnahmen
Sobald wir feststellen, dass die per Post versandten Mit-
teilungen an einen Kunden, z.B. infolge einer Adressän-
derung, nicht mehr zustellbar sind, werden wir versuchen, 
die neue Adresse mit der gebotenen Sorgfalt in Erfahrung 
zu bringen. Allenfalls werden wir auch Drittpersonen mit 
den Recherchen beauftragen. Solche Drittpersonen un-
terstehen derselben Geheimhaltungspflicht wie die Ange-
stellten der Bank selbst. Das Bankkundengeheimnis bleibt 
also gewahrt.

4. Massnahmen bei festgestellter Kontaktlosigkeit
Wenn unsere Nachforschungen erfolglos verlaufen oder 
die Kontaktaufnahme aus anderen Gründen nicht möglich 
ist, sind wir aufgrund der Richtlinien verpflichtet, die Ver-
mögenswerte bankintern zentral zu erfassen und spezi-
ell zu markieren, um sie der zentralen Anlaufstelle für die 
Suche kontaktloser Vermögenswerte bei den Schweizer 
Banken zugänglich zu machen. Die Verantwortlichen die-
ser mit modernsten Sicherheitsvorkehrungen eingerich-
teten Stelle untersteht ebenfalls der bankengesetzlichen 
Geheimhaltungspflicht (Bankkundengeheimnis).

5. Weiterbestand der Rechte und auch im Falle  
von Kontaktlosigkeit
Die Rechte des Kunden bleiben auch im Falle von Kontakt-
losigkeit gewahrt. Dabei wird von der vertraglichen Rege-
lung nur dann abgewichen, wenn dies im mutmasslichen 
Kundeninteresse liegt. So können z.B. Kontokorrent- und 
ähnliche Guthaben in Anlagen mit konservativem Risiko-
profil, wie Sparkonto, Obligationen oder Anlagefonds, 
überführt werden. Bestehende Sparhefte/-konten wer-
den zu den jeweiligen Bedingungen weitergeführt. Das-
selbe gilt für Vermögensverwaltungsaufträge, soweit das 
festgelegte Anlageziel nicht den offensichtlichen Interes-
sen des Kunden widerspricht.

6. Kosten
Die von unserer Bank üblicherweise belasteten Gebühren 
und Kosten gelten auch im Falle der Kontaktlosigkeit. Da-
rüber hinaus werden wir die entstandenen Kosten für die 
Nachforschungen und für die besondere Behandlung und 
Überwachung kontaktloser Vermögenswerte den Kun-
den belasten. Selbstverständlich wird sich der Umfang der 
Nachforschungen nach dem Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit, insbesondere nach Massgabe der zur Frage 
stehenden Vermögenswerte, ausrichten.
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G. Informationen zur Einlagensicherung (esisuisse)

esisuisse, die Einlagensicherung, sichert Kundengelder 
bei Banken und Wertpapierhäusern in der Schweiz. Sollten 
die Kundeneinlagen infolge eines Konkurses nicht mehr 
verfügbar sein, erhält jeder Kunde sein Geld bis zu einem 
Maximum von CHF 100 000 vom Liquidator ausbezahlt. 
Dies gilt pro Kunde und Institut.

Seit 2005 hat esisuisse den Auftrag, die vom Bankenge-
setz vorgeschriebene Absicherung von Einlagen bei Ban-
ken und Wertpapierhäusern zu gewährleisten. Im Fall eines 
Konkurses zieht esisuisse bei allen Mitgliedern die fälligen 
Beiträge mittels Lastschriftverfahren ein und leitet das 
Geld innert 20 Tagen an den durch die FINMA beauftrag-
ten Liquidator weiter. Dieser überweist die Gelder sofort, 
entsprechend den Anweisungen des Kunden, auf dessen 
Konto bei einem anderen Finanzinstitut.

Das Bankengesetz vom Jahr 2005 schreibt allen schwei-
zerischen Geschäftsstellen von Banken und Wertpapier-
häusern die Sicherung der privilegierten Einlagen durch 
esisuisse vor. Wird eine Bank oder ein Wertpapierhaus in 
der Schweiz zahlungsunfähig, stellen die anderen Mitglie-
der von esisuisse umgehend die benötigten Gelder bereit. 
Das solidarische System stellt sicher, dass die Kunden der 
zahlungsunfähigen Bank ihre gesicherten Einlagen rasch 
auf ein Konto bei einer anderen Bank ausbezahlt erhalten. 

Unter www.esisuisse.ch finden Sie alle relevanten Infor-
mationen zum System der Einlagensicherung.
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H. Kundeninformation Eröffnungsunterlagen

Im Rahmen gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben 
bestehen für die Regiobank Solothurn AG bei der Eröff-
nung sowie während der Dauer der Geschäftsbeziehung 
gewisse Abklärungspflichten. 

Um unsere Pflichten wahrnehmen zu können, benötigen 
wir von unseren Kunden gewisse Dokumente und Anga-
ben. Liegen uns diese Dokumente und Angaben nicht 
vor, so dürfen wir eine Geschäftsbeziehung nicht eröff-
nen oder können diese ggf. nicht weiterführen. Wir danken 
für Ihre Kenntnisnahme und Ihre Unterstützung.

1. Welche Angaben und Dokumente werden für  
die Eröffnung einer Geschäftsbeziehung mit einer 
natürlichen Person benötigt
1.1 Identifizierung des Vertragspartners
Wir sind verpflichtet, den Vertragspartner zu identifizie-
ren, weshalb wir einen amtlichen Ausweis mit Lichtbild 
im Original einsehen sowie eine Kopie zu unseren Akten 
nehmen müssen. Bei Eröffnungen auf dem Korrespon-
denzweg benötigen wir eine echtheitsbestätigte Kopie 
des Ausweises sowie ein Formular A, welches die Bank 
zur Verfügung stellt.

1.2 Technische Voraussetzungen
Wir sind verpflichtet festzustellen und zu verifizieren, ob 
unser Vertragspartner alleine an den bei der Bank hinter-
legten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist. Um 
die wirtschaftlich Berechtigten zu verifizieren, fordern wir 
ggf. weitere Angaben und/oder Dokumente ein.

1.3 Formular «Eigenerklärung zum Steuerstatus»
Wir sind verpflichtet, einen allfälligen US-Steuerstatus 
(US-Person) sowie die steuerliche Ansässigkeit zu ermit-
teln und zu dokumentieren. 

Eine Person gilt gemäss US-Steuerrecht unter ande-
rem als US-Person, wenn sie US-Staatsbürger ist (auch 
US-Doppelbürger oder Mehrfachstaatsbürgerschaft), 
in den USA geboren ist oder im Sinne des US-Rechts in 
den USA ansässig ist (insbesondere «US resident alien» 
aufgrund einer ständigen Aufenthaltsbewilligung, z.B. 
«Greencard» oder längerem oder wiederholtem Aufent-
halt in den USA) oder aus einem anderen Grund in den 
USA unbeschränkt steuerpflichtig ist.

Grundsätzlich gilt eine Person in einem Staat als steuer-
lich ansässig, wenn sie gemäss den anwendbaren Bestim-
mungen dieses Staates aufgrund von Domizil/Sitz, An-
sässigkeit oder eines anderen vergleichbaren Kriteriums 
unbeschränkt steuerpflichtig ist. Eine beschränkte Steu-

erpflicht (z.B. aufgrund von Einkünften aus Kapitalvermö-
gen oder einer Liegenschaft, Miet- und Pachteinnahmen) 
begründet in der Regel keine für den Automatischen In-
formationsaustausch relevante steuerliche Ansässigkeit. 
Personen, die in mehreren Staaten steuerlich ansässig 
sind, können die anwendbaren Doppelbesteuerungsab-
kommen bei der Bestimmung ihrer steuerlichen Ansäs-
sigkeit berücksichtigen.

Die vorgenannten Informationen sind unverbindlich und 
begründen keine Steuerberatung. Bei Zweifel über den 
US-Steuerstatus oder die steuerliche Ansässigkeit emp-
fehlen wir Ihnen einen Steuerexperten beizuziehen.

1.4 Technische Voraussetzungen
Wir sind verpflichtet, Art und Zweck einer Geschäftsbe-
ziehung abzuklären. Diesbezüglich werden wir gegebe-
nenfalls Fragen stellen oder Unterlagen einverlangen, um 
ein Kundenbild erstellen zu können.

2. Welche Angaben und Dokumente werden für  
die Eröffnung einer Geschäftsbeziehung mit einer 
Gesellschaft benötigt?
2.1 Identifizierung des Vertragspartners
Wir sind verpflichtet, unsere Kunden zu identifizieren. 
Hierzu benötigen wir für im Handelsregister eingetragene 
Gesellschaften einen aktuellen Handelsregisterauszug, 
welchen wir in der Regel selbst beschaffen. Von nicht im 
Handelsregister eingetragenen Gesellschaften benötigen 
wir deren Statuten, den Gesellschaftsvertrag oder ähnli-
che Dokumente für die Identifizierung. 

Eine Geschäftsbeziehung kann nur durch Personen eröff-
net werden, welche im Rahmen ihres Zeichnungsrechts 
für die Gesellschaft handeln dürfen und somit die Eröff-
nungsdokumente unterzeichnen können (Eröffner). Die 
Legitimation dieser Personen entnehmen wir in der Regel 
aus dem Handelsregister oder bei nicht im Handelsregister 
eingetragenen Gesellschaften z.B. aus einem Wahlproto-
koll. Wir sind zudem verpflichtet, die Identität der Eröff-
ner zu überprüfen, weshalb wir von jedem Eröffner einen 
amtlichen Ausweis mit Lichtbild im Original einsehen sowie 
eine Kopie zu unseren Akten nehmen müssen. Bei Eröff-
nungen auf dem Korrespondenzweg benötigen wir eine 
echtheitsbestätigte Kopie des Ausweises der Eröffner. 

2.2 Klassifikation als operativ tätige Gesellschaft  
oder Sitzgesellschaft
Um unseren Pflichten nachkommen zu können, müssen 
wir abklären, ob die Gesellschaft eigenes Personal an-
gestellt hat und ob dieses in eigenen (oder gemieteten) 
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Geschäftsräumlichkeiten tätig ist. Wir sind im Weiteren 
verpflichtet abzuklären, ob die Gesellschaft operativ tä-
tig ist oder ob es sich um eine Sitzgesellschaft handelt. 
Hierzu benötigen wir entsprechende Angaben und bei 
Bedarf auch weitere Dokumente. Eine Gesellschaft ist 
in der Regel dann operativ tätig, wenn sie ein Handels-, 
Produktions- oder Dienstleistungsgewerbe betreibt. Ge-
sellschaften, welche keiner operativen Geschäftstätig-
keit nachgehen, sondern z.B. nur Vermögenswerte für 
ihre Gesellschafter halten, sind in der Regel als Sitzge-
sellschaften zu klassifizieren.

2.3 Feststellung und Verifizierung der Kontrollinhaber 
bei operativ tätigen Gesellschaften
Bei operativ tätigen Gesellschaften sind wir verpflichtet, 
deren Kontrollinhaber festzustellen und diese Angaben zu 
verifizieren. Ausnahmen bleiben vorbehalten.

Die Kontrollinhaber werden mittels Formular K der Bank 
festgestellt. Dabei handelt es sich um diejenigen natür-
lichen Personen, welche direkt 25 % oder mehr Stimm- 
oder Kapitalbeteiligungen an der Gesellschaft halten 
aber auch natürliche Personen, welche indirekt über eine 
zwischengeschaltete Gesellschaft die effektive Kontrolle 
über die Gesellschaft ausüben können. Die effektive Kon-
trolle über eine zwischengeschaltete Gesellschaft wird 
ausgeübt, wenn eine natürliche Person die zwischenge-
schaltete Gesellschaft mit einer Stimm- oder Kapital-
beteiligung von mehr als 50 % oder auf andere Weise 
kontrolliert.

Falls keine natürliche Person über eine direkte oder in-
direkte Kontrolle mittels Stimm- oder Kapitalbeteiligung 
verfügt, gelten diejenigen natürlichen Personen als Kon-
trollinhaber, welche die Gesellschaft auf andere Weise 
kontrollieren. Falls auch dies auf keine Person zutrifft, ist 
ersatzweise der Geschäftsführer des Vertragspartners als 
Kontrollinhaber auf dem Formular K festzuhalten.

Um die festgestellten Kontrollinhaber zu verifizieren, be-
nötigen wir bei Aktiengesellschaften (AG) sowie bei Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) das Ver-
zeichnis über die wirtschaftlich berechtigten Personen, 
welches für die Eröffnung bei uns einzureichen ist. Akti-
engesellschaften sind gemäss Art. 697l OR sowie GmbH 
gemäss Art. 790a OR verpflichtet, ein solches Verzeichnis 
zu führen. Bei anderen Gesellschaften benötigen wir an-
dere aussagekräftige Dokumente, aus welchen die Kont-
rollinhaber ergehen (z.B. Statuten, Gesellschaftsvertrag, 
Mitglieder-/Gesellschafterverzeichnis).
Weiter müssen Sie auf dem Formular K angeben, ob Ver-
mögenswerte treuhänderisch gehalten werden. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn auf der Geschäftsbe-
ziehung bei unserer Bank Vermögenswerte hinterlegt 
werden, welche Dritten gehören. Allfällige Änderungen 

im Lauf der Geschäftsbeziehung sind der Bank unaufge-
fordert mitzuteilen.

2.4 Feststellung und Verifizierung der wirtschaftlich 
Berechtigten bei Sitzgesellschaften
Bei Sitzgesellschaften sind wir verpflichtet, deren wirt-
schaftlich Berechtigten festzustellen und zu verifizieren. 
Zusätzlich müssen wir die Gründe für die Verwendung der 
Sitzgesellschaft abklären.

Die wirtschaftlich Berechtigten an einer Sitzgesellschaft 
werden mittels Formular A (bei Stiftungen mittels For-
mular S) der Bank festgestellt. Dabei handelt es sich 
um diejenigen Personen, welche aufgrund einer Stimm- 
oder Kapitalbeteiligung oder auf andere Weise an den 
Vermögenswerten der Sitzgesellschaft letztendlich ver-
fügungsberechtigt sind oder auf die Vermögenswerte 
der Gesellschaft Einfluss nehmen können (z.B. Aktio-
näre, Gesellschafter, Darlehensgeber mit Einfluss auf die 
Geschäftstätigkeit).

Um die wirtschaftlich Berechtigten zu verifizieren, benö-
tigen wir das Aktienbuch, das Gesellschafterverzeichnis 
und/oder weitere aussagekräftige Dokumente.

Im Weiteren benötigen wir Angaben und bei Bedarf zu-
sätzliche Dokumente, um die Gründe für die Verwendung 
einer Sitzgesellschaft abklären zu können.

2.5 Formular «Eigenerklärung zum Steuerstatus»
Wir sind verpflichtet, einen allfälligen US-Steuerstatus zu 
ermitteln und zu dokumentieren. Zudem sind wir verpflich-
tet, die steuerliche Ansässigkeit unserer Kunden festzu-
stellen und zu dokumentieren sowie ob es sich bei der 
Gesellschaft um ein Finanzinstitut, eine aktive oder eine 
passive Gesellschaft handelt. Wenn es sich um eine pas-
sive Gesellschaft handelt, ist zusätzlich von allen auf den 
Formularen A, K, S oder T festgestellten natürlichen Per-
sonen je eine separate Eigenerklärung zum Steuerstatus 
einzureichen.

Eine Gesellschaft, welche in der Schweiz domiziliert und 
unbeschränkt steuerpflichtig ist, begründet in der Regel 
keinen US-Steuerstatus oder eine ausländische steuerli-
che Ansässigkeit. Ob eine Gesellschaft sich als Finanzin-
stitut klassifiziert, ergeht aus den einschlägigen regulato-
rischen Bestimmungen. Eine Gesellschaft gilt in der Regel 
dann als aktiv, wenn 50 % oder mehr ihrer Bruttoeinkünfte 
aus einer operativen Tätigkeit stammen und wenn 50 % 
oder mehr der Vermögenswerte der Gesellschaft aktive 
Einkünfte abwerfen. Ausnahmen bleiben vorbehalten. Gilt 
eine Gesellschaft nicht als aktiv, da z.B. die Mehrheit der 
Erträge nicht aus der operativen Tätigkeit stammen oder 
die Mehrheit des Vermögens, welches Einkünfte abwirft, 
Anlagevermögen ist, dann ist sie als passive Gesellschaft 
zu klassifizieren.
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Die vorgenannten Informationen sind unverbindlich und 
begründen keine Steuerberatung. Bei Zweifel über den 
US-Steuerstatus, die steuerliche Ansässigkeit oder die 
Klassifikation als Finanzinstitut, aktive oder passive Ge-
sellschaft empfehlen wir Ihnen, einen Steuerexperten 
beizuziehen.

2.6 Weitere Angaben zum Kunden
Wir sind verpflichtet, Art und Zweck einer Geschäftsbezie-
hung abzuklären. Diesbezüglich werden wir gegebenen-
falls Fragen stellen oder Unterlagen einverlangen, um ein 
Kundenbild erstellen zu können.

3. Welche Angaben und Dokumente werden  
während der Dauer einer Geschäftsbeziehung 
benötigt?
3.1 Wiederholungspflichten bei Veränderungen und 
regelmässige Überprüfung der Kundendaten/-belege
Wenn bei Kunden eine Veränderung festgestellt wird, sind 
wir verpflichtet, die erforderlichen Abklärungen einzulei-
ten, um die erhobenen Daten und Dokumente zu aktu-
alisieren und ggf. neu einzufordern. Ebenfalls sind wir 
verpflichtet, Daten und Dokumente regelmässig auf ihre 
Aktualität hin zu überprüfen.

3.2 Abklärungen bei Zahlungsein- und -ausgängen
Wir sind verpflichtet, bei gewissen Transaktionen die Hin-
tergründe und den wirtschaftlichen Zweck, die Herkünfte 
und/oder den Verwendungszweck sowie die wirtschaftli-
che Berechtigung an den Vermögenswerten abzuklären. 
In einem solchen Fall kontaktieren wir ggf. unsere Kunden, 
um die erforderlichen Abklärungen vorzunehmen und/
oder Dokumente einzuverlangen.

4. Welche Folgen hat es, wenn der Bank die erfor-
derlichen Dokumente/Angaben bei der Eröffnung 
oder während der Dauer der Geschäftsbeziehung 
nicht zur Verfügung gestellt werden?
Falls wir die erforderlichen Dokumente und Angaben nicht 
erhalten, können wir die Geschäftsbeziehung nicht eröff-
nen. Falls wir während der Dauer der Geschäftsbeziehung 
die erforderlichen Abklärungen nicht vornehmen können, 
sind wir gezwungen, die gesetzlich vorgesehenen Schritte 
einzuleiten oder die Geschäftsbeziehung zu beenden, 
weshalb wir auf Ihre Kooperation angewiesen sind.

5. Wie werden die Daten und Dokumente geschützt, 
die der Bank bekannt gegeben werden?
Der Schutz der Daten und Dokumente geniesst bei uns 
oberste Priorität. Sämtliche Daten und Dokumente unter-
liegen dem Bankkundengeheimnis und dem Datenschutz-
recht. Eine Offenlegung der Daten und Dokumente er-
folgt nur in den gesetzlich vorgesehenen sowie vertraglich 
vereinbarten Fällen.
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